
§ 1

Geltung  der  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen 

1. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen

zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

gültige Fassung. 

2. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für Verträge konzipiert, die nicht unter die

besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 f. BGB) fallen. Sollte diese 

Annahme nicht zutreffen, wird der Kunde uns in jedem Einzelfall unverzüglich schriftlich 

informieren. 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir

ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 

Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf 

solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

§ 2

Vertragsschluss 

1. Sämtliche, insbesondere auch durch unsere Mitarbeiter aufgenommene Bestellungen,

werden ausschließlich durch die schriftliche Auftragsbestätigung von uns wirksam. 

Die tatsächliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von uns oder Schweigen, 

begründen kein Vertrauen des Kunden auf den Abschluss des Kaufvertrages. Wir können die 

schriftliche Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von 14 Kalendertagen, nachdem die Bestellung 

des Kunden bei uns eingegangen ist, abgeben. 



Die schriftliche Auftragsbestätigung von uns ist für den Umfang des gesamten 

Vertragsinhaltes maßgebend und bewirkt vorbehaltlich kurzfristig und schriftlich 

vorgebrachter Einwendungen des Kunden einen Vertragsschluss auch dann, wenn sie 

nicht alle Punkte enthält, zu denen der Kunde eine Vereinbarung treffen wollte oder 

sonst wie, namentlich auch im Hinblick auf die ausschließliche Geltung dieser 

allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Erklärungen des Kunden abweicht. 

Besondere Wünsche des Kunden, namentlich Garantien oder sonstige Zusicherungen 

im Hinblick auf die Ware oder die Durchführung des Vertrages, bedürfen daher in jedem 

Fall der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 

2. Unsere Mitarbeiter sowie unsere Handelsvertreter und sonstige Vertriebsmittler sind

nicht befugt, von dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung abzusehen oder 

inhaltlich abweichende Zusagen zu machen oder Garantien zu erklären. Änderungen 

des abgeschlossenen Vertrages bedürfen gleichermaßen unserer schriftlichen 

Bestätigung. 

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht

ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für 

den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. 

Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der 

Kunde unverzüglich informiert. 

Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 

4. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext

von uns gespeichert und dem Kunden nebst den rechtswirksam einbezogenen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen per E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt. 

5. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des

Kunden - abzulehnen. 



§ 3

Preise 

Die Berechnung der Preise erfolgt in Euro. Für die Lieferungen gelten die Listenpreise 

zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert 

berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer 

öffentlicher Abgaben. 

§ 4

Lieferfrist 

Vereinbarte Lieferfristen bzw. Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde 

die zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben rechtzeitig beibringt, 

Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden 

Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Im Übrigen beginnen vereinbarte Lieferfristen mit dem 

Datum unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Wir sind berechtigt, bereits vor 

vereinbarter Zeit zu liefern. 

§ 5

Lieferung, Versand, 

Gefahrübergang, Abnahme 

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich

Art, Menge, Qualität und Verpackung, ansonsten Ware mittlerer Art und Güte zu liefern. 

Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Termin zu erfüllen, 

wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die 

Nacherfüllung mitgeteilt wird; es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden 

unzumutbar ist und der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener 

Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der 

Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, 

soweit wir nach den Regelungen in § 8 für Schäden einzustehen haben. 



2. Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden

eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- 

und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunden seinen 

vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 

3. Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

• die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen

Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und

• dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche

Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten 

bereit). 

4. Den Versandweg und die mit dem Versand beauftragte Firma können wir nach

unserem Ermessen bestimmen, sofern der Kunde keine Weisung gibt. Die aus solchen 

Weisungen entstehenden Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

5. Die Gefahr geht auch bei nicht eindeutiger Kennzeichnung der Ware spätestens mit

der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs 

maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn 

Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (zB. Versand oder 

Installation) übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge 

eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an 

auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer 

dies dem Auftraggeber angezeigt hat. 

6. Klauseln wie "Lieferung frei ..." oder Klauseln ähnlicher Art haben lediglich eine

abweichende Regelung der Transportkosten zur Folge, ändern aber nicht die 

vorstehende Gefahrtragungsregel. 

7. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch den

Verkäufer betragen die Lagerkosten [0,25]% des Rechnungsbetrages der zu lagernden 



Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis 

weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

8. Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf

dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder 

sonstige versicherbare Risiken versichert. 

9. Wir sind nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial (Transport-, Verkaufs-, oder sonstige

Verpackung) von dem Kunden zurück zu nehmen. Ungeachtet gesetzlicher 

Bestimmungen hat der Kunde die erneute Verwendung, stoffliche Verwertung oder 

sonst vorgeschriebene Entsorgung auf eigene Kosten zu betreiben. Die vorstehende 

Regelung gilt unabhängig davon, ob die Verpackung dem Kunden gesondert in 

Rechnung gestellt wird oder nicht. 

10. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn

• die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die

Installation abgeschlossen ist, 

• wir dem Kunden unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem

§ 5 (9) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben, • seit der 

Lieferung oder Installation [zwölf] Werktage vergangen sind oder der 

Kunde mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (zB. die gelieferte 

Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder 

Installation [sechs] Werktage vergangen sind und 

• der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem

anderen Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die 

Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, 

unterlassen hat. 



§ 6

Zahlung 

1. Die Ausstellung der Rechnung erfolgt am Versandtag.

2. Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten, es sei denn,

es ist ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen vereinbart. 

Die Zahlungen sind in Euro ohne Abzug und Spesen kostenfrei über das von uns 

bezeichnete Bankinstitut zu leisten. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die 

vorbehaltlose Gutschrift auf dem Bankkonto maßgeblich. Unsere Mitarbeiter sowie 

unsere Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler sind nicht berechtigt, Zahlungen 

entgegen zu nehmen. 

Das Recht, Forderungen abzutreten, bleibt vorbehalten. 

Kommt der Kunde in Verzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 %-

Punkten über dem Basiszinssatz zu erheben. Die Geltendmachung eines darüber 

hinaus gehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

Werden vereinbarte Teilzahlungsraten nicht eingehalten, wird der restliche Betrag sofort 

fällig. 

Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder durch uns schriftlich anerkannt wurden. 

Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach 

Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 

Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer 

offenen Forderungen durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 

(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) 

gefährdet wird. 



Die Auslieferung weiterer bestellter Ware wird so lange zurückbehalten, bis zunächst 

die übrigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung vollständig erfüllt sind und eine 

Vorauszahlung des Kaufpreises für die neu bestellte Ware geleistet wurde. 

§ 7

Eigentumsvorbehalt 

1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller unserer

jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen gegen den Kunden aus 

den zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich 

Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten 

Kontokorrentverhältnis). 

2. Die von uns an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung

aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die nach den 

nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt 

erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

3. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls

(Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. 

Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig 

5. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die

Verarbeitung in unserem Namen und für unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und wir 

unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 

Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 

Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen 

Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen 

Sache erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten 

sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im og. Verhältnis 

– Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns.



Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden 

oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, 

so übertragen wir, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Kunden anteilig das 

Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis. 

6. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt

sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei 

Miteigentum von uns an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem 

Miteigentumsanteil – an uns ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle 

der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie 

z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust

oder Zerstörung. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen 

Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir dürfen diese Einzugsermächtigung 

nur im Verwertungsfall widerrufen. 

7. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der

Kunde sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informieren, 

um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte 

nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde uns gegenüber. 

8. Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder

Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr 

als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei 

uns. 

9. Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere

Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die 

Vorbehaltsware herauszuverlangen. 



§ 8

Gewährleistung- und Mängelhaftung 

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkungen unserer

Verantwortlichkeit ist die Ware sachmangelbehaftet, wenn sie unter Berücksichtigung 

der Regel unter § 5 spürbar von der in der schriftlichen Auftragsbestätigung 

vereinbarten Art, Menge oder Beschaffenheit oder mangels vereinbarter 

Beschaffenheit spürbar von der in Hamburg üblichen Beschaffenheit abweicht oder 

ersichtlich nicht für die in Hamburg gewöhnliche Verwendung geeignet ist. 

Die Lieferung gebrauchter Ware erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 

2. Soweit die schriftliche Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich eine gegenteilige

Aussage trifft, sind wir insbesondere nicht dafür verantwortlich, dass die Ware für eine 

andere als die gewöhnliche Verwendung geeignet ist oder weitergehende Erwartungen 

des Käufers erfüllt. Soweit der Kunde ohne unser Einverständnis selbst oder durch Dritte 

Versuche zur Beseitigung 

von Sachmängeln unternimmt, sind wir von der Pflicht zur Gewährleistung frei, es sei 

denn, dass diese sachgemäß ausgeführt wurden. 

Von dem Kunden gewünschte Garantien oder Zusicherungen müssen auch im Falle von 

Folgegeschäften stets in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders 

ausgewiesen sein. Insbesondere schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme 

auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder 

die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme 

einer Garantie oder Zusicherung. 

Unsere Mitarbeiter sowie unsere Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler sind 

nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen zu erklären oder Angaben zu 

besonderen Verwendbarkeiten oder zur Wirtschaftlichkeit der Ware zu machen. 



3. Der Kunde hat jede einzelne Lieferung unverzüglich und in jeder Hinsicht auf

erkennbare sowie auf typische Abweichung qualitativer, quantitativer oder sonstiger Art zu 

untersuchen und die Abweichung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche 

nach Empfang der Lieferung schriftlich unter genauer Bezeichnung der Art und des 

Umfangs unmittelbar anzuzeigen; anderenfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Unsere 

Mitarbeiter sowie unsere Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler sind nicht 

berechtigt, Mängelrügen entgegen zu nehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung 

abzugeben. 

4. Bei berechtigten Beanstandungen kann der Kunde innerhalb angemessener Frist nach

Mitteilung eines Mangels nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften von uns 

Nacherfüllung verlangen. Generell leisten wir für Mängel der Ware nach unserer Wahl 

Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Wir sind nicht verpflichtet, die für die 

Erfüllung anfallenden Aufwendungen zu tragen, soweit diese sich in Folge eines 

Ortswechsels oder sonstiger Veränderungen der Ware erhöhen, die nach Versendung der 

Mängelrüge vorgenommen wurde. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein 

Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde Schadensersatz, so gelten die 

Haftungsbeschränkungen gemäß § 10 dieser AGB. 

4. Verdeckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung

schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

5. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,

insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und 

für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

6. Jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware verjähren ein Jahr

nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Unberührt bleiben Ansprüche auf 

Schadensersatz wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, des Weiteren Ansprüche aus 

schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit. 



§ 9

Rücktritt 

1. Neben der Regelung in § 8 ist der Kunde unter Beachtung der maßgeblichen

gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt, wenn eine uns obliegende Leistung 

unmöglich geworden ist, wir mit der Erfüllung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug 

geraten sind oder durch diesen Vertrag begründete Pflichten sonst wie wesentlich verletzt 

haben und der Verzug oder die Pflichtverletzung von uns gemäß § 10 zu vertreten ist. 

2. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte sind wir berechtigt, ersatzlos von

dem Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde der Geltung dieser  allgemeinen 

Geschäftsbedingungen widerspricht, wenn die besonderen Bestimmungen des 

Verbrauchsgüterkaufs (§§ 474 f. BGB) zur Anwendung kommen, wenn die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wird, wenn der 

Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, 

die gegenüber uns oder gegenüber Dritten fällig sind, nicht nachkommt, wenn der Kunde 

nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit macht, wenn wir unverschuldet 

selbst nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert werden, oder wenn uns die Erfüllung 

unserer Leistungsverpflichtungen aus sonstigen Gründen nicht mehr mit Mitteln möglich 

ist, die unter Berücksichtigung der eigenen und bei Vertragsschluss erkennbaren 

berechtigten Belange des Kunden sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung 

zumutbar sind. 

§ 10

Schadensersatz 

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere

aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 

Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, 

soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 10 

eingeschränkt. 

2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen

Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die  



Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen 

Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit 

oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, 

Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des 

Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 

des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 

3. Soweit wir gemäß § 10 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese

Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 

Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher 

Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 

Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 

Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise 

zu erwarten sind. 

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für

Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 

EUR 10 Mio. je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme der 

Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es 

sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem

Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 

Erfüllungsgehilfen. 

6. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig sind und diese Auskünfte

oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten 

Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 

Haftung 

7. Die Einschränkungen dieses § 10 gelten nicht für die Haftung unsere Haftung wegen

vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 



8. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche ist der Kunde

uns gegenüber zu folgenden Schadenersatzleistungen verpflichtet: 

Im Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseingangs erstattet der Kunde die gesetzlichen 

Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung sowie Zinsen in Höhe 

von 9 %- Punkten über dem Basiszinssatz. 

Vorbehaltlich des Nachweises des Kunden, dass ein Schaden nicht oder nur in deutlich 

geringerer Höhe entstanden ist, sind wir bei Annahmeverzug oder vereinbartem aber 

ausbleibendem Abruf der Lieferung durch den Kunden nach angemessener 

Nachfristsetzung berechtigt, ohne Nachweis Schadensersatz pauschal in Höhe von 15 % 

des jeweiligen Lieferwertes zu verlangen. 

§ 11

Eigentums- und Urheberrechte an 

Unterlagen 

An Datenträgern jeder Art (z.B. Festplatten, CD-Roms), Darstellungen, pdf-files, 

Displays und anderen Unterlagen behalten wir unser Eigentums- und Urheberrecht vor. 

Diese dürfen anderen nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

zugänglich gemacht werden und sind auf unser Verlangen einschließlich aller eventuelle 

gefertigten Kopien und Abschriften sofort an uns zurück zu senden. 

§ 12 Schutzrechte

1. Wir stehen nach Maßgabe dieses § 12 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von

gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird 

den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm 

gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

2. In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder

Urheberrecht eines Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere

Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine

Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die



vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Kunden durch Abschluss eines 

Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Vertrag 

zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige 

Schadensersatzansprüche des Kunden unterliegen den Beschränkungen des § 10 

dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. 

3. Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferter Produkte anderer Hersteller erden

wir nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten

für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kunden abtreten.

Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 12 nur,

wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen

die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer

Insolvenz, aussichtslos ist.

§ 13

Kunde im Sinne unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jeglicher Abnehmer 

unserer Fabrikate, gleich ob Käufer oder Besteller. 

§ 14

Erfüllungsort, 

Gerichtsstand, 

Unwirksamkeit, 

Anwendbares Recht 

1. Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen aus dem Vertrag geschuldeten Leistungen

einschließlich eventuellen Rückgewähransprüchen wird Hamburg vereinbart. 

Diese Regelung gilt auch, wenn wir für den Kunden Leistungen an einem anderen Ort 

ausführen oder erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind. 

Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gilt  



ausschließlich deutsches Recht sowie die in Hamburg maßgeblichen Gebräuche. 

2. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen

Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

3. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein

öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland 

keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten 

aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden Hamburg. Für Klagen 

gegen uns ist in diesen Fällen jedoch Hamburg ausschließlicher Gerichtsstand. 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 

dieser Regelung unberührt. 

4. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingung Regelungslücken

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 

Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 

Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 

vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

Hinweis: 

Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 

28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns 

das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten 

(z.B. Versicherungen) zu übermitteln. 

Stand: November 2017 


